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Beschlussvorlage  

  

 
 

Drucksachen-Nr. 26-31/V/0016 
 
Fachbereich Innere Verwaltung 
 
 

Friedberg, den 08.04.2026 
 

 
Beratungsfolge Beratungsaktion 
Stadtverordnetenversammlung zur Entscheidung 

 
 
Titel: 

Beratung und Beschlussfassung über die Anzahl, Bezeichnung und Stärke der Parlamentsausschüsse 
gemäß § 62 HGO 
 
Beschlussentwurf: 

Die Stadtverordnetenversammlung bildet folgende Ausschüsse, die jeweils aus neun Mitgliedern bestehen: 
 
Haupt- und Finanzausschuss (HuF), 
Ausschuss für Stadtentwicklung (SE), 
Ausschuss für Jugend-, Soziales, Senioren, Sport und Kultur (JSSSK) und 
Ausschuss für Energie, Wirtschaft und Verkehr (EWuV). 
 

 
 
Sach- und Rechtslage: 

Da die Ausschüsse nicht in der Hauptsatzung festgelegt sind, bedarf es jeweils zu Beginn einer Legislaturpe-
riode eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung, welche Ausschüsse für die kommende Legisla-
turperiode gebildet werden sollen. 
 
Die Bildung von Ausschüssen ist bis auf den Finanzausschuss (bisher namentlich HuF) gem. § 62 Abs. 1 Satz 
1 HGO freigestellt. 
 
Bisher gab es folgende Ausschüsse: 
HuF = Haupt- und Finanzausschuss, 
SE = Ausschuss für Stadtentwicklung, 
JSSSK = Ausschuss für Jugend-, Soziales, Senioren, Sport und Kultur, 
EWuV = Ausschuss für Energie, Wirtschaft und Verkehr. 
 
Die Stärke belief sich für die letzte Legislaturperiode auf neun Mitglieder pro Ausschuss. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 
Finanzielle Auswirkungen: ☒ JA ☐ NEIN 
Haushaltsjahr  ☒ Ergebnishaushalt ☐ Finanzhaushalt 
Produkt  Kostenstelle  
Investitionsnummer  Sachkonto  
Einnahme oder 
Ertrag € Ausgabe oder 

Aufwendung € 

Die Mittel stehen im Haushalt zur Verfügung ☐ JA ☐ NEIN 
Überplanmäßige und außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen (§100 HGO) 
Deckungsvorschlag Friedberg (Hessen), den 
Haushaltsjahr  
Kostenstelle  
Sachkonto  
Produkt  

 

Investitionsnummer  (Unterschrift FB Finanzen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kjetil Dahlhaus   Heiko Bullmann 
Bürgermeister   Fachbereichsleitung 

 


